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Landt~g .· ~h~lniand -Pfajz. 
(1. Wahlperiode) i5 

Druck•ache Abteilung II {Ausgegeben am 25. August 1947) 

Nr. '8 

Entwurf 
eine• Gesetz~ über die ErrtChtUni der Ai:beits2erldite 

lßid ~ Verfahren in Arbeitssttelti2keite11 vom 1947. 

Zur Durchführung des Gesetzes Nr. 21 des Kontrollrates 
(De1,1.tsches Arbeitsaerichtsgesetz) vom 30. März 1946 - Jour
nal O!!lciel Nr. 20 - hat der Landtal !olaendes Gesetz be. · 

adllossen: 

I. Teil 

Allgemeine Besltmmungen 

t 1 
Arbeit sge rlch t sb e hör den 

Dle Gerichts\>.arkelt in Arbe!.tssachen (§§ 2 .und 3) liegt den 
Arbeitsgerichtsbehörden ob. Arbeitsgerichtsb~hörden sind: 

1. die Arbe.itaaerfchte 1§§ l4-32). 
2. die Landesarbelisgerlchte (ff 33-39), 
3. der Senat für Arbeitssachen (§§ 40-4!i). 

f2 
Zuständi&ke~t 

(1) Die Arbeitsgerichte slnd unter Ausschluß .der ordent
lichen Gerichte ohne Rilck.sicht au! den Wert des Str:eit-
pgenstandes zustln,dia: · i 

l . !ür büraerliche RechLlstreltiakeiten zwischen Tarlfver
traasparteien oder zwl~en diesen und Dritten aus Ta
rifverträgen oder über das Bestehen oder Nlchtbesiehen 
von Ts.ri!verträaen, ferner Streitigkeiten ir;wisc:hen tarif
vertrag15fählgen Parteien oder zwischen' diesen und Drlt
ten aqs unerlaubten Handlungen. sofern es sich um 
Maßnahmen zu Zwecken des Arbeitskampfes oder um 
Fragen der Vereinlgunplrelhelt handelt; 

2. für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern aus dem Arbeits- oder J:.ehr
verhältni&, über das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Arbeits- oder Lehrvertrages und aus dessen Nachwir
kungen; ferner · für büraerllche Rechtsstreitigkeiten aus 
unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem Arbeits~ 
oder Lehrverhältnis im Zusaml)lenhang stehen; 

Ausgenommen sind: 
a} bürgerliche Streitigkeiten, deren Gegen.stand die Er

findung eines Arpeitnehmers bildet, · soweit es sich 
nfcbt nur um Anspruche auf eine Ve1;gütung oder Ent
schädl.iun& für die tr!indunf handelt, 

b) bürgerliche Streitigkeiten der nach ~ •Bl des Handels
gesetzbuches zur ~ch.l!!sb~satzung gehörend«,>n Per
sonen; 

3. für bürgerliche Rechtsstreiti&keiten z~lschen · Arbeitneh
mern aus femelosamer ~belt und aus unerlaubten 
Handlun1en, soweit !ile~ mit !iem Arbeits- oder Lehr
verhältnis in Zusammenhan,i stehen; 

4. für bürgerliche ReCht11J.treltlgkeiten zwischen Arbeit·-
1ebern und Mbeitnehmern aus den ff 48 und 49 der · 
Landesverordnung über die Errichtung und die Tätigkeit 
von Betriebsräten; 

1, ,, 



76 Landtag Rheinland-P!alz 

5. in folgenden Fällen der Landesverordnung über die Er
richtung und die Tätigkeit von Betri~bsräten: 
a) für die Entscheidung über das Erlöschen der Mitglied-

schaft in Betriebsvertretungen (§§ 28 und 3S), . 
b) für die Entscheidung über .(\uflösung von Betriebs

vertretungen (§§ 30 und 36), 
c) für die Berufung vorläufiger Betriebsvertretungen 

(§ 32 Abs. 2 und 36). 
d) für die Entscheidung über die Bildung und Auf

lösung des Gesamtbetriebsrates (§ 33J, 
c) für die Entscheidung von Streitigkeiten über die Er

richtung, Zusammensetzung und Tätigkcil von Be
triebsvertretungen und aus Wahlen zu ihnen sowie 
übel' Entlassungen und Versetzungen von Arbeit
nehmern (§ 54 Ziff. l bis 6), 

f) füt• die Entscheidung von Streitigkeiten über die Aus
legung von Vereinbarungen zwischen Betriebsvertre
tungen und Arbeitgebern, insbesondere nach § 37 
Ziff, 1, 2, 4 bis 8 , 

g) für die Ersetzung dei· Zustimmung von Betriebsver
tretungen zur Kündigung oder Versetzung lhre1' Mit-
glieder (§§ 59 und 60). · 

(2) Die im Abs. 1 Nr. 1 bis 4 beg1·ünde,te Zuständiikcit be
steht auch in den .Fällen. in denen der Rechtsstreit durch einen. 
Rechtsnachiolger oder durch eine Person geführt wird, die 
kraft. ~St>t7.f'S an Stelle der ursprünglichen Partei hierzu 
befugt ist. 

§ 3 
Erweiterte Zuständigkeit 

(1) Bei den Arbeitsgerichten können auch nicht unter § 2 
fallende Klagen gegen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer so
wie von aolchen gegen DrU te erhoben werden, wenn del' 
Anspl'uch mit einer bei einem Arbeitsgericht anhängigen 
oder gleichzeitig anhängig werdenden bürgerlichen Rechts
streitigkeiten der im § 2 Nr. 1 bis 4 be7.()iclmeten Art im 
rechtlichen oder unmittelba rem v.'i.rtschaftliehem ,Zusammen
hang stP-ht und für. seine Geltendmacllung nicht eine aus
schließliche Zuständigkeit gegeben is~; die im § 2 Nr. 2 a), 
und bl ausgenommenen Streitigkeite n können auch im Zu
<;imml'nhange mit anderen Streitigkeiten nicht vor die Ar
bcitsgerichtt! gebracht werden. 

(2) Au! Grund einer Vereinbarung können auch bürgerliche 
Recht~~treitigkeiten zwischen juristischen Personen des pri
vaten Rechtes und ihren ge.setzlich!:!n Vertreter vor die Ar
bcitsJ;!erichte gebracht werden. (§ 5 Abs. 2.) 

§ 4 
Au5schluß der Arbeitsgerichtsbarkeit 

In den Fällen des § 2 Nr. 1-4 kann dl.e Arbeitsierichts
barkeit durch Schiedsvertrag und Vereinbarung nach den 
!:i§ 91-107 ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. 

§ 5 
Begriff des Arbeitnehmers 

(1) Arbeitnehmer im Sinnt· die~es Gesetzes sind At:beiter 
1.•nd Angestellte einschließlich der Lehrilnge. Den Arbeitnt:h
m ern stehen Personen gleich, die, ohne in einem Arbeits
vertragsve rhä. ltni~ zu stehen, im Auftrag und für Redmung 
bestimmter anderer Personen Arbeit leisten (Hausgewerbe
treib~nde und sonstige arbcitnehmerähnliche Personen), und 
zwar auch, wenn sie die Roh- und. Hilfsstoffe selbst beschaf
fon; arbeitnehmerähnliche Personen !>ind im Verhältnis zu 
ihren Auftrag_i::ebcrn auch Zwischenmeister, die de~ ·über
wie11:enden Te il ihres Verdienstes aus ih1-er eigenen Arbeit 
am Stücke beziehen. 

(2)' Keine Arbeitnehmer sind gesetzliche Vertreter von ju
ristischen Personen und von Personengesamtheiten des öf
fentlichen und privaten R~chtes, ferner Personen in ihrer 
fügcnscha!t als öffentliche Beamte. 
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Abteiluna II 

f 11· 
Besetzung dei:: ArbeitsgerlchtsQehörden 
(1) Die Arbeitsgerichte und Landesarbel_tsgerlchte sind t;Ut 

Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden. ~owie mit Bei
s itzern aus den Kreisen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zu besetzen, der Senat !Ur Arbeitssachen setzt sich &emäß 

· § 40 !!. zusammen. . 
(2) Die Beisitzer aus den Kreisen der Arbeitgeber und Ar

be!tnehmer führen J:iel den Arbeitsgerichten die Amtsbezeich
nung Arbeitsrichter, bei den Landesarbeitsgerichten die 
Amtsbezeichnung Landesarbeitsrichter und beim Senat !w: 
Arbeitssachen die Amtsbezeichnung Oberarbeitsrichter. 

§ 7 
A. u tbringung der Mit.tel 

Die KOßten .für die Einrichtung und den Betrieb der Ar
beitsbehörden slnd vom Land zu tragen und in seinem Haus
haltsplan aufzunehmen. 

f B 
Gang des arbeitsgerichtlichen Verfahrens 

(1) In den Rechtsstreitigkeiten nach§ 2 Nr. 1 bis 4 und nach 
§ 3 findet das Urteilsverfahren (§§ 4.6-79) in den Fällen des 
§ .2 Nr. !5 das BeschltiBverfahren (1§ 00 bis 90) r:.tatt. 

(2) Im ersten Rechtszua sind die Arbeitsgerichte ohne Rück
sicht au! den Wert des Streitgegenstandes zuständia,. 

(8) Gegen die Urteile der Arbeitsgerichte findet die Be
rufung an die Landesarbeitsgerichte statt, wenn der Wert 
des Streitgegenstandes den Betrag von einhl,\ndert Reic1ls
mark Ubersteigt oder wenn das Arbeitsgericht die Berufung 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreites zu-
gelassen hat. · 

.(4) Gegen die Urteile der Landesarbeitsgerich~e findet die 
' Revision an den Senat für Arbeitssachen ,statt, wenn qer 

Wert des Streitgegenstandes RM. ~000 übersl~t oder wenn 
das La.."'ldesarbeit.s;e:ldlt die Revisiori weic.n der grundsätz.
·lichen Bedeutung des Rechtsstreites zugelassen hat. Die un
mittelbare Einlegung der Revision unter Umgehung· des Be-
1rufsrechtszuges ist iil den im § 76 vorbezeichneten Fällen zu-
lässia. ' 

(~) Gegen die' das Verfahren beendenden Beschlüsse der 
Arbeitsgerichte irri Beschlußvcrfahren findet die Rechts
beschwerde statt, wenn der Beschluß au! einer Gesetzesver
letzung beruht. FUr die Entscheidung über die Rechts
beschwerde sind die Landesarbeft.sgerichte oder der Senat• 
.für Arbeitssachen zuständig. (§ 85 Abs. 1.) 

§ g " 
Allgemeine Verf.ahrensvorschri!ten • 

(1) Dle Vorschriften des Gericht:;;verfassungsgesetzes ·über 
Zustellung und Vollslreckun,gsbeamte, über . die Gerichts
sprache, über die Au!rechterhaltung der Ordnung in der 
Sitzung und über die Beratung und Abstimmuna gelten für 
daa arbeitsgerichtliche Verfahren entsprechend. 

(2) Die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige 
und die Gebührenordm,mg !Ur GerichtsvollZieher finden im 
arbeitsgerichUichen Verfahren Anwendung. Gebührenvor
schüsse dUr!en die Gerichtsvollz!eher nicht erheben. 

(3) Das arbeitsgerichJ;Uche Verfahren ist in den Rechts
züien zu beschleunigen. 

(4) AUf den zur Zustelluni an die Partei.eo bestimmten 
Ausfertl.iunaen der Urteile soll vermerkt werden, ob gegen 
die Entsch~ldung ein Rechtsmittel zulässig und bei welcher 
Behörde, in welcher Form und binnen welcher Frist es ein
zul~gen Ist. 

§ 10 
Parteirähigkeit 

Partei!ähig im arbeitsgel'ichtllchen Verfahren sind auch 
.Gewerki>cha!ten und wirtschattlidle Vereinigunien von Ar
beitgebern und in den F'ällen des § 2 Nr. 4 und l5 audl die Arbeit-
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nehmerschaft der Betriebe im Sinne der Landesverordnung 
über dif' Errichtung und die Tätigkeit von Betriebsräten. 

§ 11 
Prozeßvertretung 

(l) Vor den -Arbeitsgericht~n sind als Prozeßbevollm.ächtigte 
oder Beistände Rechtsanwälte und Personen. die das Vt!r
handcln vor Gericht gescbäftsmäßig b!.'lreibcn, ausgeschlos
s~n ; zugelassen sind jedodl Mitglieder und Angestelltn von 
G<~werkschaften oder wirlschaftliche Vereinigungen von Ar
beitgebern, 'die kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertretung 
befugt sind, soweit sie für die Gewerkschaft, die Vereinigung 
oder deren Mitglieder auftreten und nicht neben dieser Ver
tretung die Tätigkeit als Rechtsanwalt ausüben oder, ohne 
HedVsanwalt zu sein. das Verhandeln vor Gericht gewerbs
tn~~ig gegen Entgelt b~treibc·n. 

(2) Vor dem Landesarbeitsgerichten und dem Senat .für 
Arbeitssachen müssen die Parteien sich durch Rechtsanwält~ 
al:;-. Prozeßbevollmächtigte vertreten lassen; :i:ur Vertretun~ 

berechtigt ist jeder bei einem deutschen Gericht zugelassene 
A11wal! . An ihre Stelle können vor den Landesarbeitsgerich
tc•n Mitgliecier und Angestellte von Gewerkschaften oder . 
wirtschaftlich<>n Vereinigungen von Arbeitgebern treten. die 
kraft Sat?:ung oder Vollmadlt zur Vertretung befugt sind, so
fern die Gewerkschaft, die Vereinigung oder deren Mitglieder 
Partei sind. 

§ 12 
Gebühren und Auslagen 

(1) lrn Verfahren vor den Arbeitsgerichte n wird eine ein
malige Gt>h(1h1· nach dem Werte des Streitgegenstandes er
hobl·n. Sit• beträgt bei einem Streitwert 

bis zu RM. 20,- einschließlich . . . . . RM. 1,
,.„n mehr ali:. RM. 20,- bis ;r.u RM. 60.- ein<;cill. RM. 2,
von nii:-hr ali< RM . 60.- bis RM. 100,- einschl. RM. 3.-

und V()11 da ab für jede angefangene RM. 100.- je RM. 3.- bis 
1u höc·h~tc>ns RM. 500,-. Schreibgebühren kommen nicht in 
Ansatz. 

(2) Wird der Rechtsstreit im ersten oder in einem höheren 
Rechtszug durCh einen vor dem Gericht abgeschlossenen odcl' 
dem Gericht mitgeteilten Vergleich beendet, so werden in 
dit-sem Redltszug keine Gebühren erhoben, auch wenn eine 
~treitige Verhandlung vorausgegangen war, Wird der Rechts
streit durch Versäumnlsurteil oder auf Grund eines Aner
kenntnisses oder einer Zurücknähme der Klage beendet und 
hat keJne streitige VerhandlWlg stattgefunden, so .wird in 
diesem Rechtszug nur die Hälfte der sonst fälligen Gebühren 
erhoben; bei Beendigung des Redltsstreites im ersten 
Hechtszug !Htf Gnmd eines Anerkenntnisses oder einer Zu
rüC'knahme der Klage ohne streitige Verhandlungen werden 
!'. eine Gebühren erhoben. 

(3) ~bühren und Auslagen werden erst dann fällig, wenn 
<l<•~ Verfahren in dem Recht~zuy, beendet oder das Ruhen 
des v ... rfahrens angeordnet bt. Kost;;nvorschü.sse werden 
r>i<'b! erhC1bcn; das gilt auch tür die Zwengsvollstreckun~. 

('11 In d~n Fallen des § 2 Nr. 5, d~s § 93 Abs. 4 und der 
s~ 102 und 107 in Vt."rbindung mit§ 93 Abs. 4. des§ 98 Abs. 3 
und de.> § 99 wercien Gebühren und Auslagen nicht e1·hoben. 

(5) Vergleiche in einem anhängenden Rechtsstreit sind 
> tempelfrei. 

(6) im übrigen gelt<'n für die Gebühren und Auslagen im 
arbt>it~gerichllichen Verfalu·en die Vorschriften des ~richts
kostengesetz~s entsprechend. 

§ 13 
Rechtshilfe 

(l) Di•.• AJ"bcit.sgerichte haben anderen Arbeitsgerichts
behörden Rechtshilfe zu leisten. Die Amtsgerichte haben den 
Arbcitsgerichtsbehütdcn RcchtshHfe zu leisten, sofern sieb am 
Sitze des Amts~(·richtes kein Arbeitsgericht befindet. 

12~ Oif' Vorschriften des Gerichtsverfä.ssungsgesetzcs über 
!kcht3hilfe tlndcn entsprechende Anwendung. 
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II.Teil 

Aufbau der .Arbeltsgeri~tsbehörden 

Erster Abschnitt: 
A.rbeJU,erlchte 

f 14 
Errichtung 

(1) DieArbe!tsgerichtewerden als selbständige Gerichte durch 
den Arbeitsminister nach Anhörung der Gewerkschaften und 
der wlrl.schaftlichen VereinilUnj;en der Arbeitgeber !ür die 
Bezirke eines oder m.ehrernr Amtsgerichte errichtet. 

(2) Ein Arbe'.tsger!cht kann auch für Teile eines Amtsge
rJchtsbezlrks oder mehrerer Amt!gericlltsbezlrke, i.!1sbeson
dere filr eln einheitliches Wirtschaftsgebiet, errichtet werden. 

§ 15 
Ver"{altung und Dienstaufsicht 

(1) Die Geschäft'e der Verwaltu.na und Dienstaufsicht führt 
der Arbeitsmlnlster. Vor Erlaß allgemeiner Anordnungen, 
die die Verwaltung und Dienstaublicht betreffen, soweit sie 
nicht rein technischer Art sind. sind die Gewerkschaften und 
wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber zu hören. 

(2) Die Ent!!cheldunien der Arbeitsgerichte können in kei
ner Weise von dem Arbeitsminister beeinflußt,• aufgehoben 
oder geändert werden. 

(3) Der Arbeltcml.nister kann Geschäfte der Verwaltung 
und Dienstau!sl~t nacl'l,ieordneten Dienststellen übertraeen, 
insbesondere dem Vorsitzenden des Landesarbeltsgertchtes, 
dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichtes oder, wenn mehrere 
Vorsitzende vorhanden sind, einem v~n ihnen. 

§ 111 
Zusammensetz u ·n1 

(1) Das Arbettseeric.'lt besteht aus d~r ertord.erlic..'ien An
zahl von Vorsitz~nden, stellvertreten.den Vorsitzenden. und aus 
Bel.sltzern. Die Beisitzer w~rden je zur Hälfte aus den Krei
sien der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer entnommen. 
(2) Alle Mitglleder des Arbeltsgerimtes . müssen anerkannt 
demokratische Anschauungen haben. 

(3) Jede Kammer des Arbeits1erlchtes wird in der Beset
zung mit einem Voraltzenden und · je einem Beisitzer der Ar~ 
beitgeber und ~eltnehmer tätig. In den Fällen des § 2 
Nr. 1 wird jede Kammer in der Besetzung mit einem Vor
sitzenden und je zwei Beisitzern der Arbeltgeber und der 
Arbeitnehmer tltig. 

§ 17 
Bil,dung von Kammern 

Soweit ein BedUr!nls besteht, können Fachkammern für 
dit' StreltiaZkeiten bestimmter Berufe oder Gewerbe und be · 
1tlmmter Gruppen von Arbeitern uCid Angestellten gebildet 
werden. über dle Bildung dieser Fachkammern entscheidet 
der Arbeitsminister nach Anhörung der Gewerkschaften und 
der wirtschaftlichen VereinlguD.,ien der Arbeltieber. 

§ 18 
Bestellung der Vorsoftzenden 

Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden be
. bestellt die Landesregierung auf Vorschlag des Arbeits

minfsters. 
1. Dle Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsltr.enden 

sollen besondere Befähigung ln Arbeltsanj;elegenheiten 
halfen und auf Grunii ihrer früheren Tlt~eit, ihrer 
Ausbildung oder der Obliegenheiten, dle sie in Arbeit
nehmer- oder Arbeit1eber~rbänden ausgeUbt haben, 
flihie sein, richterliche Aufeaben· wahrzunehmen. Sie· 
brauchen nicht Berufsrichter zu sein. ' 

2. Die Gewerkschaften und wirtscha!tllchen Vereinigungen 
der Arbeitgeber schlagen dem Arbeltsm1nlster!um An-

. . 
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wärter für das Amt der Vorsitzenden und stellvertreten
den Vorsitzenden vor. 

3. Der Arbeitsminister stellt eine Anwärterli.ste für die Stel
len der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden 
aui; den von den Gewerkschaften und wirtschaftlicht•n 
Vereinigungen der Arbeitgeber eingereichten Vorschlags
listen zusammen. 

4, Er kann daneben Personen. die nicht in den Vorschiags
l•sten stehen, als Anwärter vorschlagen. Nach Beratung 
mit den GE>werkschaften und den wirtschaftlichen Ver
einigungen der Arbeitgeber reichf das Arbeitsministe
rium .der Landesregierung zusammen mit. dem von den· 
Gewerkschaften und den wirtschaftlichen Vereinigungen 
der Arbeitgeber ursprünglich gemachten Empfehlungen 
eine Vorschlagsliste ein. 

f,_ Die Amtsdauer des Vot'sitzenden ode1: stellvertn~ienden 
Vorsitzenden eines Arbeitsgerichts beträgt 3 Jahre. Elne 
Wiederbestellung ist zulässig. 

6. Die von der Gesetzgebung festgesetzten Altersgrenzen. 
bei deren Erreichung Richter in den Ruhestand treten, 
gelten aud1 für die Vorsitzenden der Arbeitsgerichte. 

7. Die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden 
~ind vor ihrem Amtsantritt durch den Präsidenten des 
Senates füt· Arbeitssachen auf die Erfüllung der Oblie
g('nheiten ihres Amtes eidlich zu verpflichten, falls sie 
nicht schon als Beamte vereidigt sind. 

§ 19 
Rechtliche Stellung der Vorsitzenden 

(lJ Die Vorsitzenden und die stellvertretenden Vorsitzen
den haben fül- die Dauer ihres Amtes die Rechte und Pflich
l<'n richterlicher Beamter des Landes. Die Vorschriften det· 
§!:i 8 und 9 des GerJcht~verfassungsges-etzes, fUr ·die hauptamt
lichen Vorsitz.enden auch die Vorschrift des § 7 des Gerichts
verfassungsgesetzes gelten entsprechend. Die Landesregierung 
bestimmt, ob den nebenamtlichen Vorsitzenden und den stell
vertretenden Vorsitzenden eine Vergütung zu gewähten ist. 

(2) Vorsitzende und stellvertretende Vorsitz.ende von Ar
bdtsgerichten. die nicht Berufsrichter sind, sind hauptamtlich 
zu bestellen. Sie dürfen neben ihl'er Tätigkeit als Vorsitzende 
des Arbeitsgerichts keinen anderen Beruf ausüben. 

(3) Auf Lebenszeit angestellte Beamte der Länder. die auf 
Zeit zu haupt;imt!iC'hen Vorsitzenden bestellt werden, sind 
nach Ah!auf diei;er Zeit in eine' ihrer früheren dienstlichen 
Stellung gleichwertige Stellung wieder zu übernehmen. Die 
Amtsdauer als Vorsitzender ist ihnen als Dienst im Land an
:rurechnen. 

):i 20 
B0rufung als Beisitzer 

(1) Di~ Beisitzer werden vom Arbeitsminister auf die Dauer 
von drei .Jahren berufen. Sif' sind in angemessenem Ver
hältnis unter billiger Berücksichtigung der Minderheiten aus 
cten Vor;;chlag8listeP zu entnehmen. die dem Arbeitsmini~tn 
\'On d(.!n im Gericht 8bezirk be.~teh.,.nden Gewerk~chaften und 
wirtscfo>ftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber sowie von 
ocn in § 22 Abs. 2 Nr. 2 bezeichneten KörpcrschaftE'n eingc
r"'icht werden. 

(2) Die Beisitier sind vor iht'er Dienstleistwig durch den 
Vorsitzenden auf die Erfüllung der Obliegenheiten ihr€s 
Amtes eidlich zu verpflichten. 

§ 21 
Voraussetzungen für das Beisitzera,mt 

01 Als Beisitzer sind Männer und Frauen zu berufen, die 
deutsche Reichsangehörige sind und das fünfundzwanz.igst~ 
Lebensjahr vollendet haben. 

12! Das Amt eines Beisitzers können nur P~rsonen beklei
den, die im Besitze der bürgerlichen En1·enrel!hle sind, denen 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter nicht ab
erkannt ist, gegen die kein Hauptverfahren wegen eines Ver
brechens oder Vergehens eröffnet Ist das die Aberkennung 
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der bürgerlichen .Ehrenrechte oder der Fähigkeit zur Beklei
dung ö!!entucher Ämter zur. Folge haben kann und die nicht 
infolg~ gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr 
Vermögen beschränkt sind. 

(3) Beamte und Angestellte einer Arbeitsge1·ichtsbehörde 
dürfen nicht als Beisitzer berufen werden. 

(4) Niemand darf zugleich Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
beisitzer sein. 

(5) Wird das Fehlen einer Voraussetzung für die Beru!ung 
nachträglich bekannt oder fällt eine Voraussetzung nach
träglich fort, so enthebt der Vorsitzende des Landesarbeits
gerichtes de~ Beisitzer seines Amtes. Vor der Entscheidung ist 
der Beisitzer zu hören. Die Entscheidung ist endgültig. 

•'§ 22 
Bes o n der h e i t e n 'für Arbeitgeberbeisitzer 
(1) Arbeitgeber. kann auch sein, wer vorübergehend oder 

regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres keine ArtK>iineh
mer beschäftigt 

(2) FUr Arbeitgeber, die kEine Einzelpersonen sind, können 
als Beisitzer berufen werden: · ' · 

l. bei juristischen Personen und Personengesamtheiten des 
privaten Rechtes die gesetzlichen Vertreter und die Auf
sichtsratsmitglieder mit Ausnahme der vom Betriebsrat' 
entsandten; 

2. bei den Ländern, den Gemeinden; den Gemeindeverbän
den urid anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
ö!!entliche Beamte nach näherer Anordnung der zustän-
digen obersten Landesbehörde. • · 

1 
(3) Den Arbeitgebern stehen für die Berufung zum Bei-

s!tzer gleich: ' 
1. Geschäftsführer l.U1d Betriebsleiter, soweit sie sell:>ständig 

zur Einstellung von Arbeitnehmern in den Betrieb be
rech t!gt sind oder soweit ihnen Prokura oder General-
vollmacht erteilt ist, · 

2. ?l"1:1tiliedeI" w-id Angestt:llte wLrtsch.a!tlicher Vereinigun
. gen von Arbeitgebern, die kraft Satzung oder Voll

macht zur Vertretung befugt sind. 

§ 23 
Besonderheiten für· Arbeitnehmerbeisitzer 

(1) Arbeitnehmerbeisitzer kann auch sein, wer erwerbslos 
ist. 

(2) Den Arbeitnehmern stehen für die Berufung zum Bei
sitzet Mitglieder und Angestellte von Gewerkschaft~n iÜeich, 
die kra!t Satzung oder Vollmacht zur Vertretung befugt 
sind. 

f 24 ' 
Ablehnung des Beisitzeramtes 

(1) Die übernahme des Beiisiiz~ramtes kann ablehnen· 
1. wer, das fünfund.Sechzigste Lebensjahr vollendet hat; 
2. wer durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist, das 
· Amt ordnu.ngsmä.ßig zu führen; · 
3. wer durch andere ehrenamtliche Tätigkeit für die Allge

meinheit so in Anspruch genommen. U;t, daß ihm die 
Ubernah.me des Amtes nicht :z:ugemutet werden kann; 

4. wer in den sechs der BerufuQ.i vorhergehenden Jahren 
als Beisitzer einer Arbeitsgerichtsbehörde tätig gewesen 
ist; 

5. Frauen, die ilaubhaft machen, daß ihnen die Fürsorge 
filr ihre Famllie die A,usübung des Amtes in besonderem 
Maße erschwert. 

(2) Über die Berechtigung zur Ablehnung entscheidet der 
Vorsitzende des ;Landesarbeitsgerichtes. 

1 25 
Stellung der Beisitzer 

(1) Das Amt d~s Beisitzers ist ein Ehrenamt. 
(2) Soweit Bcisit:z:er aus den KreLSen der Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer :z:u Arbeitsgerichtsbehörden berufen sind, die 
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nach § 11 dieses Gesetzes befugt sind, als Prozeßbcvollmäch
tigte oder Vorsitzende bei den Arbeitsgerichten oder Lan
desarbeitsgerichten aufzutreten, ruht diese BeCugnis während 
der Dauer des Arbeitsrichteramtes. 

(3) Für die Vergütung der Beisitzer gilt die · Verordnung 
über die Entschiidigung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer
beisitzer der Arbeitsgerichtsbehörden vom 17. Februar 1932 
(RGBL I S. 74) in der Fassung der Verordnung vom 28. Fe
bruar 1934 (RGBl. I s. 173, 258). 

§ 26 
S

0

chutz der Arbeitnehmerbeisitzer 
(!) D!.!n Arbeitgebern und ihren Angestellten ist es unter-. 

sagt, Angestellte oder Arbeiter in der Übernahme oder Aus
übung des Beisitzeramtes zu ~schränken oder sie wegen der 
Übernahme oder Ausübung des Amtes zu benachteiligen. 

(2) Arbeitgeber oder ihre Angestellten, die den Vorschrif
ten des Abs. l vorsätzlich zuwiderhandeln, werden mit Geld
strafe bestraft. 

§ 27 
Amtsenthebung der Vorsitzenden und 

Beisitzer 
(!) Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende können 

von der bestellenden Behörde auf Vorsdllag der Dienststraf
kammer wegen schuldhafter Amtspflichtverletzung oder we
gen körperlicher oder geistiger Unfähigkeit zur Amtsführung 
aus dem Amt als Vorsitzender des Arbeitsgerichtes entfernt 
\Verden. Die Dienststrafkammer setzt sich aus einem Ver
lreter der bestellt.>nden Behördt.> und sechs Vorsitzenden von 
Arbeiisgericht.en als Beisitzer zusammen. 

(2) Wenn ein Beisitzer seine Amtspflicht grob verletzt, so 
ist er seines Amtes zu enthtben. Für die Entscheidung ist 
eine Kammer zuständig, die aus einem Vertreter der bestel
lendt.>n Behörde und je zwei Beisitzern der Arbdtgeber und 
der Arbeitnehmer des Landesarbeitsgerichts besteht. Vor der 
Entscheidung ist der Beisitzer und der Vorsltzende des Ar
b<.>itsgerichts zu hören. Die Entschtidung ist endgültig. 

(3) In dringenden Fällen der vorbezeichneten Art kann das 
Arbeitsministerium nach den Bestimmungen der Dienststraf
ordnung die einstweilige Dienstenthebung anordnen. 

(4) Die Bestimmungen der Landesverordnung zur poli
tischen Säuberung im Lande Rhein.land-Pfalz, Verordnungs
blatt 1947 Seite 121 und folgender. üb<:r die Unfähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter bleiben unberührt. 

§ 28 
Ordnungsstrafen gegen Beisitzer 

Beisitzer, die ohne genügende Entschuldigung nicht oder 
nicht rechtzeitig zu den Sitzungen erscheinen oder sich ihren 
Obliegenheiten in anderer Weise entzich<?n, werden vom Vor
sitzenden mit einer Ordnungsstrafe in Geld be::;traft. Bei 
nachträglicher genügender Entschuldigung ist die Strafe auf
zuheben oder zu ermäßigen. Gegen den eine Beslrafung aus
zu sprechenden Beschluß ist Beschwerde zulässig. 

§ 29 
BPi.sitzerausschüFfle 

(l) Bei jt:!dem Arbeitsgericht wird ein Bcisitzeraussdluß ge
bildet. Er besteht aus mindestens je zwei Beisitzern der Ar
beitgeber und der Arbeitnehmer in gleicher Zahl, die von 
den Beisitzern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer in ge
tremi.tcr Wahl gewählt werden. Der Bcisitzerausschuß tagl 
unter der Leitung des aufsichtsführenden oder dienstältesten 
Vorsitzenden des Arbeitsgerichts. 

(2) Der Beisitzeraussd1uß ist vo1• der Bildung von Kam
mern, vor der Geschäftsverteilung. vor der Verteilung der 
Beisitzer auf die Kammern und vor der Aufstellung . der 
Listen über die Heranziehung der Beisitzer zu den Sitzun
gen zu hören . Er kann auch im übrigen den Vorsitzenden 
des Arbe!tsgerichts und den qie Verwaltung und Dienstauf
~icht führenden Behörden Wünsdle der Beisitzer übermitteln. 

Landtag Rheinland-Pfalz 
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. i 30 
Ge sc h ä!tsve.r: te 11 UP.i, Kammerb~ setz ütlg 

Var Beilnh des Geschäftsjahres werden durcli deh Vor-' 
sitzenden, be1 Vorhandensein mehrerer Vcrs;\benden d\l1ch 
diese, die Geschäfte au! die einzelnen Kammern verteil~ 
ellµgen s ich die Vorsitzenden nicht, so entscheidet der Vor
sitzende des Landesarbeltsgerlchtes. In ileicher Weise erfolgt 
die Verteiluna der Vorsitzenden, der stellvertretenden Vor
sitzenden lind der Beisitzer auf die einzelnen Kammern. Die 
Vorsitzenden, die stellvertretenden Vorsitzenden und die Bei
sitzer k~n,nen mehreren Kammern ang!hören. Die Arbeit
'nehmerbeisttzer einer Fachkammer sollen aus A.ngehörl1en 
elnes Faches, die der Arbeiterkammer aus Kreisen der Ar
beiter entnommen werden. . 

§ 31 „ 
Heranziehun1 der Beisitzer 

Die Beisitzer sollen zu den Sm:uilien nach der Reihenfolge 
einer Liste heran1ezogen werden, die der Vorsitzende vor Be
ginn des Geschäftsjahres iemliß § 29 Abs. 2 aufstellt. · 

f 32 
Geschä ftsa tel! e 

Bei jedem Arbeitsierlcht besteht eine Geschäftsstelle, deren 
Einrlchtun1 das Af beitsminister!um bestimmt. 

zweiter Abscbnltt: 
Land~sarbelts•erldtte. 

s 33 
Errichtung 

Die LandeisarbeitqeriCbte werden durch den Arb~ltsmlni
-ster nach ·Anhöru„ der Gewericschaften und der wirtschaft
lichen Vere!ni&:unJen der Arbeiteeber errichtet. . 

1 34 
-VerwaHIUni und Dienstaufsicht 

(l} Die Geschälte der Verwaltung' und Dlensta'U.fs.icht fühlt 
de'r Arbeitsminfster. § 15 Abs. l Satz 2 und Abs. 2 gelten eot-
spre<;h~nd. · 

l2)' Der .lu-beltsminLster kann Geschäf.te der Verwaltung 
und Diewtau!.sicht nachgeordneten Dienststellen über!r;tgen, 
insbesondere dem Vors.itzenden' des Landesarbeftsgerlchtell. 

t 35 
Zusammensetzuni, Bildung von Kammern 
(l) Das Landesarbeitsgerioht ,besteht aus der erforderlichen 

Anzahl von Vor.s:ftzenden und stellvertretenden Vorsitzenden 
unct Beisitzern: Dl~ Beisitzer werden je 21ur Hälfte aus den 
Kreise.~ der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer entnommen. 
S 16 Abs. 2 lilt entsprechend. 

(2) Jede K&mmer des Landesa:rbeitsee;ichts wird in der 
Besetzung _mli einem Vorsitzenden und je einem Beisitzer der 
ArbeitJeber und der Arbeitnehmer tätic.. In den Fällen des 
§ 2 Nr. 1 wlro jede Kammer in der Besetzung mit einem 
Vorsitzenden ·und je zwel Belsi·tzern der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer iiiti&. Die Zahl der Kammern bestitnmt 
das Arbeitamlnisterium. 

5 36 
./ Vorsitzende r 

(l) Vorsitzende und stellvertretende Vorsit;ende mils9en 
die Befähliuna zum Richteramt haben. 

(2 Vl)r Ihrem Amtsantritt sind sie durch den Vorsitzenden 
des Senates für ~rbeitssachen ejdllch zu verpnlchten, soweit 
s!e nicht schon als Beamte vereidf&t sind. Im übrigen ielten 
die §§ 18, 19 und Z1 Abs. l entsprechend. 

(3) Als Beisitzer der Dienststrdkammer sind die Vorsit'Zen
den der anderen Landesarbeits&er!chte und die richterlichen 
M!tilleder des Senates :für Arbeitssachen .zu berufen. 

1 1 ' :~ 
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§ 37 
Beisitz.er 

( f) Die Beisitzer müssen das 30. Lebensjahr vollendet 
nabcn ·und sollen mindestens drei Jahre Beisitzer einer Ar
beits.gerichtsbehüt'de gewesen sein. 

(2) Im übrigen gelten für <lie Berufung und SteUung der 
Beisitzer und filr die Amtsenthe'bung die Vor-Schriften des 
§ 20 Abs. 1 und 2 und der §* 21 bis 28 entsprechend. 

(3) In den Fällen des ~ 24 Abs. 3 entscheidet der Vor
sitzende des Senates für Arbeitssachen. 

§ 38 
Beisitzerausschü$se 

Bei jedem Landesarbeitsgericht wird ein Betsitzeraussci'iuß 
gebildet. Die Vorschriften des § 29 Abs. 1 Satz 2 und 3 nnd 
Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 39 
B e s e t z u n g d e r K a m m e r n. G e s c h ä f t s v e r -

t e i l u n g, Geschäfts s t e 11 e 
(1) Wegen der Besetzung der Kammern, der Gescll!Utsvcr

teilung und der Heranziehung der Beisitzer gelten §§ 30' und 
31 entsprechend. Bei mangelnder Einigung (§ 80 Satz l, 2) 
cntsdieidet der Vorsitzende des Senats für Arbeitssachen. 

(2) Für die Geschäftsstelle des Landesarbeitsgerichts gilt * 32 entsprechend. 

Dritter Abschnitt: 
Senat für Arbeitssamen 

§ 40 
Errichtung 

{1) Oberstes Arbeitsgericht des Landes ist ein Zivil.senat 
des Oberlandesgerichts in Neustadt an der Haardt (Senat fül' 
Arbeit~chen). 

(2) Er entscheidet unter Zuziehung je eines Beisitv!rs cier 
Arbeilgeber untl Arbeitnehmer. 

!:\ 41 
Dienstaufsicht 

Die Geschäfte der Verwaltung •und Diensta·ufslcht führt 
der Minister der Justiz im Senehmen mlt dem Arbeits-
minister. 

§ 42 
Richterliche Mitglieder 

Zn Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden und rich
terlichen Beisitzern des Senats für Arbeitssachen sollen nur 
H1cht~r berufen werden, die auf arbeitsrechtlichem und 
:;ozialem Gebiet besondere Kenntnisse und El;'fahrungeu be-

~ 4a 
Nichtrichterlicher B c iBitzer 

(1 f Für die Beruiung und Stellung der nichtricht(!rllchen 
Beisitzer gilt § 37 entsprechend. 

(2) Die BeLsitzer mlissen das 35. Lebensjahr vollendet 
haben und sollen seit längerer Zeit als Arbeitgeber. oder als 
Az·beit.nehmer tätig gewesen sein. Die Dienststrafkammer 
bt>steht au.s einem Vertreter der bestellenden Behörde und 
zwei richterlichen Mitgliedern de.s Sen ats für Arbeits;sachen.. 

~ 44 
Heranziehung der Beisitzer 

Die nichlrichterlichen Beisitzer sollen zu den einzelnen 
Sitz\mgen nach der' Reihenfolge einer Li.ste herangezog•m 
werden. die der Vorsitzende vor Beginn des Geschäftsjahres 
a ufstellt. 

§ 45 
Geschaftsstelle 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle des Senats für Arbeit.s
sachen werden von der Geschäftsstelle des Oberlandes
gcriehts erledigt. 

Landtag Rheinland-P!aiz 
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AbteHune II 

Dritter Teil . 
Verfahren vor den Arbeitsgerichtsbehörden 

Erster Ab11chnltt: 
Urteilsverfahren 

Erster :Unterabschnitt: Erster Recll.ts11ur 

§ 46, 
G rru.n d.s atz. 

(1) ·oa~ Urteilsvedahren findet in den im § 2 Nr. 1 - 4 und 
im § 3 bezeichneten bUrjerlichen Rechtsstreitigkeiten An
wendung. 

(2) Für das Urteilsverfahren ~~ ersten R.ecbt.Szu,ges g1:;Iten 
die für das amtsizerlchtUche Verfahren maßilebenden Vor
schriften der Zivilprozeßordnung entsprechend, soweit nldl.t 
anders bestimmt Ist. An die Stelle.der Vorschriften über das 

· GUt'!:'".'erfahren vor El"hebung der Kla1ile treten die Vorschrlf
ten der S§ 54 und 55. Die Vorsdiriften über den Urkunden-
und Wechselprozeß finden keine. Anwendung. . 

(3) Ebensowen.Lg findet die Verordnung zur Entlastung der 
Gerichte in der Fassung der 1Bekannt.madiung vom 13. Mal 
1924 (Relchsgesetzbla.Ü I S. 552) Anwendung. 

§ 47 
Erhebung der Klage; Einlassungs- und 

Ladungsfrist 
(1) Die Klage ist bei dem Arbeitsgericht schriftlich 1::inz.u

reichen oder bei einer Geschäflsstelle mündlich zur Nieder
schrift anxubringen. Sie gilt unbeschadet der Vorschrift des 
§ 496 Abs. 3 Satz 1 der Zivilprozeßordnung, erst mit der 
Zustellung an den Beklagten als erhoben. Eine Aufforderung 
an den Bekll!.gten, sidi auf die Kla.ge schriftlich w äußern, 
erfolgt in der Regel nicht. 

(21 An den ordentlichen Geriditstagen können die Parteien 
zur Verhandlung eines Rechtsstreits auch Olhn~ Ladung vor 
de..'!l .A.rbeit~erk:.lit erscheinen. !n dlesem Falle \Vi!"d -die 
Klage· durch mündlichen Vortr ag erhoben. Der wzsentliche 
Inhalt der Klage ist in einer. Niedersdirin aufZ!unehmen, 
wenn die Sache streitfg bleibt. 

(3) Wohnt die beklagte Partei am Sitze des Arbeitsgerichts, 
so muß die Klage mindestens am zweiten · Tage vor dem 
Termin zugestellt werdpn. Das gleldle gilt für Ladungen. 

IH8 
Zuständigkeit 

(1) Die Vorsdiri!ten des 6 11 der Zivilprozeßordnung über•' 
die bindenden Wirkung der reditskriftigen Entscheidung,~· 
durch die ein Geridi t sidi für sachlich unzuständig erklärt hat, 
µnd des § 276' der Zivilprozeßordnung über die Verweisung des 
Rechtsstreits an das örtlich oder sachlich zu.ständiie Gerlcht 
finden a.u! d~ Verhältnis der Ar?>E:itsgerldite und der 
ordentlichen Gerichte zueinander entsprechende Anwendi!ng. 

(2) Filr Stre!Ugkeiten a-us einem .Aribeits- oder Lehrver
hlUtnis und aus Ver'handlungen über die Eingehung eines 
Arbeits- oder Lehrverhältnisses,· das slcb nadl einem Tari!
vertrage oder eineJ:" Tarlfol'Kll)ung bestimmt, k<:5nnen unbe
schadet der Vorschriften der H 38 bis 40 der Zivilprozeß
-ordm.mg die Parteien des Tarifvertrags die 2'A.t.ständigkeit 
eines an sidi örtlich un.ZusUiooigen Arbeitsgeridlts verein
baren. 

! 49 
Ablehnung von Ge.richtspersonen 

(1) Über die Abl~nrung von Gerichtspersonen enL•cht!idet 
die Kammer des Arbei~erlchtes. 

(2! Wird sie durch das Ausscheiden des abgelehnten Mit
glleds beachlußlun!ählg, so entscheidet der Vorsitzende des 
Landesarbeit.scerlchts. 

(3) Gegen den Bescli.luß findet kein ReChtsmiÜel statt. 

8 .JSO ~ 
' . ·Z u a t e 11 u n g , 

Urt2ile sind von Am~s wegen . zuzwtellen . 

. , . ' " '' 
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§ 51 
Persönliches Erschelnen der Parteien 

(1) Der Vorsitzende kann das persönliche Erscheinen der 
Parteien in jeder· Lage des Rechtsstreits anordnen. Im übri
Ren finden die Vorschriften des * 141 Abs. 2 ·und 3 der Zivil
prozcßoronung entsprechende Anwendung. 

(2) Der Vorsitzende kann die Zulassung eines Pror.eU
bevollmächtigten ·ablehnen, wenn die Partei trotz Anorqnung 
ihres persönlichen Erscheinens unbe·gründet ausge•bliebcn ist 
und •hierdmch der Zweck der AnoI'dnung vereitelt. w!rd. 
§ 141 Abs. 2 Satz 2 und 3 der Zivllprorz:eßoronung finden ent
s prechende Anwendung. 

* 52 
Öffentlichkeit 

Dil' Verhandlung vor dem erkennenden Gericht einschließ
lich der Beweisaufnahme und der Verkündung dfr Entschei
dung ist öf!entlich. Das Arbeitsgericht kann die O!!entlich
kcit für d.ie Verhandlung oder für einen Teil <!er Verh·md
lung ausschließen, wenn durch die Offontlichkeil eine GE:
fä~roitlng der öl!entlichen Ordnung. iMbesondere der Staats
sicherheit oder eine Gefährd.ung der Sittlichkeit z.u beso~en 
il't oder wenn eine Pertei den Ausschluß der Öffentlimkeit. 
beantragt, weil Betriebs-, Geschäfts- oder Erflndungsg~helm
nisse zum Gegenstand der Verhandlung oder der Bewei~auI
nahme •gemacht werden. Im Güteverfal:\ren kann es die 
Öffentlichkeit auch aus Zweckmäßlgkeitsgründen al.l:'lschUe
ßtm. Die Vorschriften der S§ l 73 bis 175 -des Gerichtsv.~:-fas
sungsgeselzes finden entsprechende Anrwendung. 

§ 53 
Bef1.1gnisse des Vorsitzenden ·u nct de.~ 

Beisitzer 
0) Die nicht auf Grund einer mündlichen Verhandluni.1 er

gehenden Beschlüsse und Verfügungen erläßt, soweit nichts 
anderes bestimmt ist, der Vorsitzende .allein. 

(2) Im übrigen gelten für die Befugnisse des Vorsitzenden 
und -der 'Beisitzer die Vorschriften der Zivi!pr<n:eßordnung 
über das landgerkhtLiche Verfahren entsprechend. 

§ 54 
Güteverfahren 

(1) Die mündliche Verhandlung beginnt, falls kein Güte
verfahren vor einer anderen Stelle (~§ 101 bis l~) veI"!in
bart ist , mit einer Verhandlung vor dem Vorsitzenden zum 
Zwecke der gütldchen Einigun.g der..,.Parteien (Güteverhand
lung). Der Vorsitzen<:le hat zu diesem Zwecke das gesamte 
Streitverhältnis mit den Parteien unter freier Würr.Ugung 
aller Umstände :w erörtern. Zur A<U!klärung des Sachvel"
halis kann er alle Handlungen vornehmen, ·die sofort er
folgen können. Eidliche Verne<lum1ngen sind jedoch :;.usge
SC'hlossen. 

(21 Das Ergebnis der GüteverhandLun.g. insbesondere der 
Abschluß eines Vergleiches, i~t ~n die Niederschrift au!zu
nehmen. 

§ f>.5 
V e r h a n d l u n g v o r <:! E"m V o r s i t z e n d e n 

{1) Erscheint eine Partei in der Güteverhandlung nicht. 
oder ist die Güteverhandlung erfolglos. so ~chließt ;;ich die 
weitere Verihandl'lmg unmittelbar an; !alls dem Hfndet'\mgs
gründe entgegenstehen, solJ sie binnen 3 Tagen stattfinden. 

(2) Der Vorsitzende entscheidet .allein. wenn das Urteil ohn~ 
streitige Verhandlung auf GT'und des Versäumnisses, de3 An
erkenntnisses. der ZurücknahmP. der Kla.ge oder des Ver
zichts einer Partei ergeht oder wenn die Entscheidung m der 
a n die Güteverhandlung sich unmittelbar anschließenden 
Verhandlung erfolgen kann und die Parteien sie überein
s timmend beantriagen. Dieser Antrag ist in -die Niederschrift 
;...ufz.unehmen. 

(3) Erscheinen beide Parteien ziur Güteverihandlung 11icht, 
:.o ist ein Te rmin zur streitigen Veman-d lung 2!ll bestimmen. 

Lanqtag Rheinland-Pfalz 
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Das &!eiche gut, falls ein Güteverfahren vor einer anderen 
Stelle vereinbart ist. Die Vorschriften des zweiten Absatzes 
finden In diesen Fällen auf diie erste Ve.rhandlung Anw~n
dung. 

§W· 
Vorbereitung der streitigen Verhandlung 
Der Vorsitzende hat die streiti.ge Verhandlung so vorzube

reiten, daß sie möglichst dn einem Termin :z.u Ende geführt 
werden kann. Er kann zu diesem Zwecke insbesondere die 
Ladung von Zeugen und Sachverständigen veranlassen, amt
liche Äußerungen herbeiführen, schriftliche Unterlagen bei
ziehen ·und das persönliche Erscheinen der Parteien anord
nen;. von diesen Maßnahmen soll er die Parteien benachrich
tigen. 

& ~7 
Verhandlung vor der Kammer 

(1) Die Verhandlung ist möglichst in einem Termin zu Ende 
zu führen. Ist das nidl.t durchführbar; dnsbesondere weil 
eine Beweisaufnahlne nicht sofort .stattfinden kann, so Ist 
der weitere Term.in sofort zu verdrunden. 

(2) Dle gütliche Erledi.gu~ des Rechtsstreites soll während 
des gianzen Verfahrens angestrebt w~en." · 

§ 58 
Beweisaufnahme 

1 ' 

"(l) Soweit die Bfwe.lsau!nahme am Sitze O:es Arbeitsgerichts 
möglich ist, erfolgt sie vor der Kammer. Erfolgt sie nieht am 
Sitze, a.ber im Bezirke des Arbeitsgerichts, so kann sie dem 
Vorsitzenden übertragen werden. Muß sie außer'ha1b des Be- ' 
.i.!rks des A11beitsigerlchts stattfinden, so kann sie dem Vor
sitzenden desjenigen Arbeitsgerichts oder, falls dies ·aus 
Gründen der örtliehen Lage zweckmäßiger ist, demjenigen 
Amtsgericht i.ibertl\lliien werden, in dessen Be.z!rk die Be-
weisaufnahme erfolgen soll. · 

(2} Zeugen und Sachverständige werden nur beeidigt, we11n 
die Kammer dies zur Herbeiführun,a: einer wahrbeibge~äßen 
Äußerung für notwendig erachtet. In den Fällen des § 377, 
Abs. 3 •und 4 der Zivilprozeßordnung ist die eidesstattliche 
Versicherung nur erforderlich, wenn die Kammer s:le aus dem 
gleichen Grunde für notwendig hält. 

§ 59 
Versäumnis verfahren 

Gegen ein Versäumnisurteil kann die ·Partei, gegen die das 
Urteil ergangen ist, binnen einer Notfrls~ von drei T'd.gen 
nach seiner Zustellung Einspruch einlegen. Der Einspruch 
wl11d beim Arbeitsgeri<:ht schriftlich oder durch Abgabe einer 
Erklärung 2lllr Nfederschlilt der Geschä!tsstelle eingeiegt. 
HleraUf "ist die Partei zugleich mit der ZusteUun;g des Urteils 
schr!ftuch hinzuweisen. · 

i 60 . 
Verkündung des U'rt e l ls 

(1) Zur Verkilndung des Urteils kann ein besonderer Ter
mln nur bestimmt werden, wenn die sofortige Verkündung 
in dem Termin, au! Grund dessen es erlassen wird, aus 
besonderen Gründen nicht mögldch Ist. Der Verkündung~ter
min dar! nicht über dtei Tage hinaus angesetzt werden. Dies 
gilt auch dann, wenn ein Urteil nach La~ der Akten erlassen 
wird. 
· (2) Bei der Verkündung des Urteils ist, sofern nicht beide 
Parteien anwesend .sind, der wesentliche In.halt der Entiichei
dungsgründe mitzuteilen. 

(3) Dle Wirksamkeit der Verkündung M von der Anwesen
heit der Beisitzer nicht .abh.änig.lg. Wird ein. von der Kammer 
gefällt~ Urteil ohne Zuzlehuilg der Be1$!.lzer verkündet, so 
ist die Urteilsformel vorher von dem Vorsitzenden und den 
Beisitzern zu unterschrefüen. · 

(4) Das Urteil nebst Tatbestand und Entscheidungsgründen 
ist vom Vorsitzenden zu iunterschrelben. W.ar·es bei der Ver
kündung noch nicht vollständig ischri!tlich niedergelegt, so 
soll es binnen drei Tagen nach <ler Verkündung· in vollstän
diger Abfassung der Geschäf!Astelle überieben · w~~en, 
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§ 61 
Inhalt des Urteils 

(1) Der Betrag der Kosten ist, soweit ei:- sofort ermittelt 
werden kann. im Urteil festzustellen; die Entscheidung ist 
endgültig, soweit nicHt die ihr zugmndeliegende Entscheidung 
über die Kosten des Reehtsstreites abgeändert wird. E!n An
spruch der obsiegenden Partei auf Entsehädigung wegen Zeit
versäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Zuziehung 
eines Prozeßbevollmächtigten oder Beistandes bestC!hl nicht. 

(2) Den Wert des Streitgeg€'nstandes setzt das Arb~it~ge
richt im Urteil fest. 

(3) Findet nach dem Werte des Streitg"!genstandes die Be
rufung nicht statt. so kann sie das Arbeitsgericht im Urteil 
7.Ulassen. wenn der Rechtsstreit Reinem We:::e>n nach V<'·n 
grundsätzlicher Bedeutung ist. Das Arbeitsgericht o;oll die 
Berufung inS'besondere zulassen. wenn es in der Auslegung 
einer Rechtsvorschrift von einem ihm im Verfahren vorge
legten Urteil abweicht. das für oder gegen eine Partei des 
nechts~Lnüts ergangen ist. oder wenn über die Auslegung 
<'i·nes T.arifvertrags entschieden wird, den eine Partd des 
Rechtsstreits ·abgeschlossen -ha1 \1nd ·dessen Geltungsbereich 
sich über den Bezirk des Arbeitsgerichts hinaus erstreckt. Di<> 
Zulassun.e; der Berufung ist zu begründen. 

(4) Spricht das Urteil die Verpflichtun~ zur Vornahme einer 
Handl.ung aus. so ist der Beklagte auf Antrag des Klägers 
zugleich für -den Fall. daß die Handlung nicht binnen eilwr 
bestimmten Frist vorgenommen ist. iur Zahliung einer vom 
Al"lbcitsgericht nach freiem Ermessen festzusetzenden Ent
~chädigung zu verurteilen. Die Zwangsvollstreckung nach den 
~§ 887 und B88 der Zivilprozeßordnung ist aug.geschloss·.~n. 

(5) Ein über den Grund des Anspmch& vorab entscheiden-· 
des ZwiF-chem1rtei [ ·ist wegen <ler Rechtsmittel nicht als Enö
u rteil anzusehen. 

§M 
Zwangs v o 11 s t r c c k un g 

(ll Urteile der Aribeit.~gerichte, gegen die <ler E!mprnrll 
nder die Berufung zulässf.g i~t. sind vorläufig vollstrec.l<.b.l r. 
Macht der Beklagte glaubhaft. daß die Vollstreckung lhm 
dnen nicht zu el"sct:zenden Nachteil bringen würde, i>O hat 
das Arbeitsgericht auf seinen Antrag die vorläufige Voll
>treckbarkcil im Urteil auszuschließen. In den Fällen -de<> 
§ 707, Abs. 1 und !:\ 719, Abs. 1 der Zivilprozeßordnung kann 
die Zwangsvollstreckung nur unter derselben Vorausse~zting 
eingestellt wet1den. 

(2) Im übrigen finden auf die .Zwangsvollstreckung cin
~d1ließlich des Arrestes und der ein~tweiUgen Verfüg:.ing die 
Vorschriften des Achten Buches der Zjvilprozeßordn:un.~ An
wendung. 

§ 63 
Zwangsvollstreckung in besonderen Fallen 

Hat in den Fällen der §§ 48, 49 der Landesverordnung 
über die Errichtung und Tätigkeit von Bctrie~riiten vom 
15. Mai 1947 (VOBl. S . 258) die Betriebsvertretung die Klage 
erhoben, so wird die vollstreckbare Ausfertigung ·eines · dE.r 
Klage stattgebenden Urteils dem beteiligten Arbeitnehmer 
erteilt . Sie wird nur erteilt. wenn der Arbeitnehmer nach
weist, <lal~ der Arbeitgeber die Weiterbeschäfligung abge
lehnt oder sich binnen der in dem § 4R Ab~. 3 der Landes
\'Crordnung über die Errichtung und die TätigkE.it von 
Betriebsräten festgesetzten Frist nichl erklärt hat. 

Zweiter Unterabschnitt: Berufungsverfahren 

§ 64 
Grundsat1. 

o) Gegen die Urteile der Al.'beitsgerich,te findet. sr>weit 
nicht nach # 78 d.as Rechtsmitt.f'"I der Beschwerde gegeb'<!n ist, 
die Berufung an die Landesarbeitsgerichte sbatt, wenn -Oer 
vom Arbeitsgericht festgesetzte Wert des Streitgegenstandes 
den Retrag von einhundert RE>ic'hsmark erreicht oder wenn 

+ das Arbeitsgericht -die Ber-ufung wegen der grundsätzlichen 
Bedeout ung des Rechtsstn~ites zuge lassen hat . 

Landt<lg Rlwinl«nd-Pfab: 
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(2) Für das Verfahren vor den Landesarbeitsgerichten gel
t en, soweit dieses Gesetz nlchts anderes bestLmmt, die Vor
schri!ten der Zlvilprozeßordnun.g über die Berufung er. t
sprechend. Die Vorschriften üiber das Verfahren vor dem Ein
zelrichter finden keine Anwendung. Die Veroronung zur 
Entlastung der Gerichte, in der Fassung der Bekanntm'lchung 
vom 13. Mai 1924 (Relchsgeset7Jbl!ltt I, S . 552) findet mit Au~
nahme Ihrer 55 7, 8 keine Anweru.iung. 

(3) Die Vorschriften des § 49, Abs. 1 und 3, des § 51, Abs. l , 
der §§ ~2, 53, 56, !58, !59, des · § 60, Abs. l bis 3 und Abs. 4, 
Satz 2, des S 61, Abs. 4 und 5 und der §5 62 und 63 über die 
Ablehnune von Gerichtspersonen, persönllches Erscheinen der 
Parteien, ÖH'entlidl:keit, Bef.Ufllisse des Vorsitzenden und der 
Beisitzer, Vorbereitung der streitigen Verhandlung, Beweis-

~ autnahme, yexsäumnisverlll!lu:"En, Verkündung des Urteils, In
halt des Urtells, Zw8.Flisvollstreckung und Zwangsvollstrek
kung in besonderen, Fällen gelten entsprechend. 

s 65 
Beschränkung der Berufung 

Auf Mängel des Verfahrens. bei der, Berufuni der Bdsitzcr 
oder .auf' Umstände, die die Beru!ung eines Beisitzers zu sei
nem Am~ ausschlleßen, kann die Berufuni nicht gestützt 
werden. 

§ 66 
E i n l e g u n g de r B e r u ! u n g, T e r m i n b e s t i m m 1t n g 

(1) Die BerufunipfrLst Wl.d die Frist für die Beru!ung,:bc-
gündung betragen je z.wei Wochen. ' 

(2) Die Bestimmung des Terntlns zur mündlichen Verhand
luni muß, wenn nicht die Berufung nach der Zivilprozeß-. 
ordnung ohne mündliche Verhandlung ·als unzulässig ver
worfen wird, unverzUgHch erfolgen. Vorschriften über die vor
herige Zahlung der J;>rozeßgebühr !inden keine Anw~ndung. 

§ 67 
Neue Tatsachen und Beweismittel 

So~eit das Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismittel 
nach der Zivilprozeßordnung zulässig ist, sind sie vom Be
ru!u?liskl.äger In der Beru!ungsbegründung, vom Beru.fu?lis
bciclagten spätestens in der ersten mündlichen Verhandlung 
anzubrineen. Werden sie später angebracht, so sind sie nur 
zuzulassen, wenn sie nacb der B~ru!ungsbe&ründung oder 
nach der ersten mündlichen VerhandJ,une entstanden sind 
Oder das verspätete Vorbringen. nach der !relen Uberzeugung 
des Landesarbeitsgerichtes nicht auf Versehulden der Partei 
beruht. · 

* 68 
Zurückweisung 

Wegen eines Mangels im Ver!ahten des Arbeitsgerichts is\ 
die Z'Urf.ickweisuni, nicht zulässig. 

8 69 
UrteU 

Das Urteil ist von den Mitgliedern der Kammer zu unter
schreiben. Hat sich der Wer t des Streitge&enstandes nach der 
Verkündung des Urteils des Arbeitsgerichts geändert, so setzt 
Ihn das Landesarbeitsgericht im Urteil neu fest. 

! 70 
Ausschluß de r Beschwerde 

Gegen Beschlüsse und Ver!~n des Landesarbeitsge
rlchtes oder seines Vorsitzenden !indet außer im Falle der 
Verw~rtung der Berufung nach S 519 b. Abs. 2 der Zlvilpro
zeßordnun.g kein Rechtsmittel statt. 

1 5 7l 
Verfabren in besondere n Fällen 

In den Fällen der§§ 48 und 49 der Landesverordnung über 
die Errichtung und die Tätl.g.keit von .Betriebsräten k:-nn 
dle Bctr!e-bsvertretun.g nur dann die Berufung einlegen o~ler 
!Ur den Berufungsbeklagten eintreten, wenn sie die Kla&e 
beim Arbcits&erichl erhoben hatte. 



Dritter Unterabschnitt: Revisionsverfahren 

~ 72 
Grundsatz 

(1) Gt'!gen die Urteile der Landesarbeitsgerichte flnd~t im 
Berufangsverfahren in Rechtsstreitigkeiten nach !$ 2, Nr .. 1 
bis 4 und nach § 3 die Revision an ·den Senat für Arbeits
sacll.en bei dem Oberlandesgericht in Neustadt an der Haardt 
statt, wenn ,der vom Arbeitsgericht oder vom Landesarbeits
gericht festgeset~te Wert des Streitgegenstandes 5000,- RM. 
übersteigt oder wenn das Landesavbeiti>gericht die Revision 
wegen der gl'Undsätzlichen Bedeutung des Rechtsstreites zu
gelassen hat. Gegen Urteile, durch welche über die Anord
nung, Abänderung oder A·ufhebung eines Arrestes oder einer 
einstweiligen Verfüg.1.mg entschieden wird, ist die Revision 
nicht zulässig. 

(2) Für das Verfahren vor dem Senat .für Arbeits~achen 
gelten, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, die für 
die Revision maßg~benden Vorschriften der ZtvHprozeßord
nung entsprechend. 

(3) Die Vorschriften des § 49, Abs. 1, der §§ 52 und 53 -des 
§ tll, Abs. 4 'lmd 5 üiber Ablehnung von Gerich1spersonl'n, 
Öffentlichkeit, Befugnisse des Vorsitzenden und der Bel
;;itzer und Inhalt des Urteils gelten entsprechend. 

§ 73 
Revisionsgründe 

(1) Die Revision kann nur darauf gestützt weI'dcn, daß das 
Urteil des Landesarbcitsgeridtts auf lder Nichtanwendung 
oder der unrichtigen Anwendung einer gesetzlichen Bestim~ 
mung oder einer die Regelung der einzelnen Arbeitsverträge 
betreffenden Bestimmung eines Tarifvertrags oder einer 
Tarifordnung beruhe. 

{2} Auf die unrichtige Annahme der örtlichen Zuständig
keit, auf Mängel des Verfahrens bei der Berufung der Bei
sitzer oder auf Umstände, die die Berufung eines BEisitzers 
zu seinem Amte·· ausschließen, kann die Revision nicht ge .... 
s;tützt Wt';'l.'den. 

§ 74 
Ein 1 e g u n g der Revision, Termin bestimm u n g 

(1) Die Revisionsfrist und die Frist für die Revisionsbe
gründung betragen je zwei Wochen. 

(2) Die Bestimmung des Termins zur mündlichen Verhand
lung muß. wenn nicht die Revision nach !\ 554 a der Ziv.11 .... 
prozeßordnung ohne mün.dliche Verhandlung ala =ulässig 
verworfen wird, unverzüglich erfoLgen. Die Vorschriften des 
§ 554, Abs. 7 der Zivilprozeßordnung über die vorherige Zah
lung der Prozeßgebühr finden keine ~nwendung. 

§ 7() 

U rt e i 1 
(l) Die Wirksamkeit der Verkündung des Urtells M von 

der Anwesenheit ·der nichtrichterlichcn Beisitzer nicht ab
hängtg. Wird ein Urteil ohne Zuz!ehung der nichtrichter
lichen Beisitzer verkündet, so i.st -die Urtellsformel vorht!t" 
von dem Vorsitzenden und den Beisitzern .zu unterschrl:!iben. 

(2} Das Urteil nebst Tatbestan<l und Entsclleidungsgründen 
if't von dem Vorsitzenden und ·den Beisitzern .zu unterschrei
ben. 

~ 76 
Sµrungri::vlsiuu 

(1) Gegen die Urteile der ArbeitSigericll.le kann unte1· Üb<:r~ 
gehung des Berufungsverfahrens umnittelbar die Rcviilion 
beim Senat für Arbeitssachen eingelegt w~rden (Spl."11ng
n·vision), w~nn der Wert des Streiteegenstandes: die Revlsi
onsgrenze über~teiF,t und wenn <!er Gegner einwilligt odeJ' 
der Arbeitsmini!';ter die sofortige Entscheidung des Rechts
streitt>s durch den Senat für AI"'beitss.achen im Intere":;e der 
Allgemeinheit für notwendi·g hält. Die Erklärung des Gc:,:
ners oder -des Arbeitsministers ist der Revisionsschrift !Jeiw
fügen. 

t..andtag Rheinland-Pfitlz 
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(2) Dle Sprungreiifslon ist unzulä1Sig, wenn vor dem, Tage 
ihrer EinleiW\g d~e Bei:uluni beim Landesarbeitsgericht efn
sele,it war. Ist die Sprungrevfsion zullssfi, so schließt ihre 
Einle&Uni eile iBeru!ung !ür beide Parteien aus. 

'(S) Die Vorschriften des § 566 a, Abs. 3 und 5 bis 7 der 
Zivilproeeßordnung ii~lten entsprechend . . 

. • 5 77 
Rev lsion s b e schwerde 

Filr die Entscheiduni über die sofortige Beschwt-rue nach 
§ 519 b, Abs. 2 der Ziv!lprozeßordnung Ist der Senat für Ar
beitssachen z.ustll.ndli. '°1e Vorschriften der Zivllprozeßord
nung über die sofortige Beschwerde gelten entspreche1~·i. Die 
Entscheidune el"ieht ohne Zuzfehung der nichtrlchterlichen 
Beisitzer. 

Vierter Unterabschnitt: Beschwerdeverfahren 

8 78 
(ll Hinsichtlich der Beschwerden gecen Entscheidungen der 

Arbeitqerlcb.te oder ihrer Vorsitzenden gelten dle für die 
Beschwerden gegen iEntscheldungen der Amtsgerichte ·maß
&ebenden Vorschritten der Zivllprozeßordnung entsprechend. 
Ober die Be.schweroe entscheidet das Landesarbeitsgericht. 

(2) Eine weftere Beschwerde findet nicht statt. 

Fünfter Unte.rab11c:hnftt: Wiederaufnahme des Verfahrens 1 

& 7._ 
Die Vorschriften der Zlvilprozeßordnung über die Wieder

au!na:hme des Verfahrens gelten für RechtsstreIÜgkeiten nach 
8 2, Nr. 1 bi.s 4 und nach § 3 entsprechend. Die Nichtigkeit~
kla&e kann ]edoch nl·cht au! Manael des Verfahrens bei der 
Berufung eines Beisitzers oder auf Umstände, die die Beru
fuili: eines Beisitzes .z:u s~inem Amte ausschließen, gestützt 
werden. 

... zweiter Abschnitt: 
Beschlußverfahren 

Erater U~terabschnltt: ·Erster Rechiszug 
., 

8 80 
Grundsatz 

(l) Das Beschlußvertaihren findet In den 1m S 2, Nr. 5 
bezeichneten Fällen Anwendung. 

(2) Für das Beschlußverfahren des ersten Rechtszugs gelten 
die !Ur das Urteilsver!ahren des ersten Rechtszugs maßge
benden Vorscb.ri!ten über Öf!enfüchkel:t, Ausschließung und 
Ablehnuni von Gerichtspersonen, l!'rorießflhigkeit, persönli
ches Erscheinen der Parteien, Zustellungen, Ladungen, Ter
mine und FrlstEllll, Befugnisse des Vorsitzenden Und der Be!-
1it.zer, Bewe1sau&lahme und 'Wiedereinsetzung In den vorigen 
Stand entsprechend, s.o.we!t si<:h aus den IS 81 bis 84 nichts 
anderes ergibt. ' 

5 81 
An t rag 

(1) Das Verfahren wird nur au! Arit rag ~ngele!tet; der 
Ant.ria1 ist 'bei dem Arbeitsgertcht achrlftlfch einzureichel'lt 
oder bei · .se.tner Geschäftsstelle mündllch zur Niederschrift" 
all%Ulbri0i:en. 

(2) Der Antrag kann jederzeit In derselOOn. Form zurlick:
genommen werden. In diesem Falle .ist <lAls Verfahren vom 
Vorsit?.enden des Ar.beitsgerichts e~nz.ustellen. Von der Ein
stellun.i ist den BetelUgten Kenntnis .zu ~ben, S01Weit ihn~ 
der Antra,e vom ArbeitSJerlcht mitgeteilt word~ tat. 

•l' 
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§ 82 
örtliche :Z uständigkeit 

Zllstiindig ist das Arbeitsgericht. in dessen Bezirk d:c Be
triebsvertretung ihre Geschäfte führt oder führen will. 

!:i 83 
v.e r fahren 

(l) In dem Verfahren sind <iie Arbeitge,ber. die Arbeitneh
mer und <iie Betriebsvertretungen zu hören. die nach der 
Landesverordnung über die Erridltung und die Tätigkeit 
\'On Betriebsräten im einzelnen F<:lle beteiligt sind. Der Vor
sitzende des Arbeitsgerichts entscheidet. ob die BeteH;gten 
mündlich oder schriftlich zu hören sind. Die mündliche An
hörung erfolgt vor der Kammer. 

(2) Außert sich ein Beteiligter trot7. Auffordnun g, nichl. 
oder bleibt er auf Ladung unentsch1.1 ldigt aus. so h;t der 
Pflicht zur Anhörung genügt. 

(3) Zur Aufklärung des Sachverhalts können Urkunden 
eingesehen. Auskünfte etngeholt , Zeugen und Sadwe:·stiin
di.ge vernommen und der Augenschein eingenommen werden. 
Die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen .und die 
Einnahme des Augenscheins erfolgt durch dee Kammer. D<'r 
Vorsitzende kann diese Maßnahme vorbereiten. 

§ 84 
Bt!schluB 

( l) Auf Grund der Ergebnisse des Verfahrens beschlfeßt 
die Kammer nach freier Überzeugung. Der entscht:?idende 
Teil des Beschlusses ist schriftlich abzufasi<f>n. Wlrtl ~·r i-lu r 
Grund mündlicher Anhörung erlasqcn. so ist er vom Vor
.~itzenden zu vPrkünden: falls hierbei Beteiligte anwe~end 
~ind , ist dabei der wesentliche Inhalt d('r Grilnde rnitwtl'i-
1en. 

(2) Die Wirksamkeit der Verkünd\mg ist von der Anwesen
heit d er Beisitzer nicht abhängig. Wiro der Beschlvl'! · ohn{' 
Zuziehung der Beisitzer verkündet. so ist der entscheid(mde 
Teil de;; Beschlusses vorher von <iem Vorsitzenden un d den 
Beisitzern zu unterschreiben. Der Beschluß nebst Gründen ist 
vom Vorsitzenden zu unterschreibc:-n. ·war er bei der Vorkün
<lung noch nicht vollständig schri!tlich niedergelegt. so .~ott 
c•1· binnen drei Tagen nach der Verkündung in vollstänl'ti~er 
Abfassung <!er Geschäftsstelle übergeben werdPn. 

(3) Der Beschluß ist den BeteiJ.igten von Amts wegen :r.u
zuslcllcn. 

Zweiter Untera.bschnitt: Rcchtsbeschwerde\rcrfahrr.n 

§ 85 
Grund~at7. 

(1) Gegen die das Verfahren beendenden Beschlil;is1! cler 
Arbeitsgerichte findet <iie Rechtsbeschwerde i;tatt. Für dil' 
Entscheidung über Rechts·beschwerden si-nd die Lande<1ar
beltsgerichte zuständig. Betrifft d as Beschlußverfahren' Un- · 
ternehmungen oder Verv.•altungen, die sich über das gan?.e 
Land erstrecken oder dle hinsichtlich der dlenstt.!chen V~r
hältnisse der Arbeitnehmer der Aufsicht ·des Landes unter
~tehen. ~o ist für die Entscheiduni? i.iber Rcchtll'beschwerden 
der Senat für Arbeitssach<'n beim Obc>rlan<le11gericht ·in 
N~ustadt zuständig. 

(2J Für das Rechtsbeschwerdevcrfahrt:n gelten die für daN 
Hevisioni:vcrfahren maßgebenden Vorschri!t.cn übE>r Olf Pnt
lichkcit. Aut<sch ließung m•<i Ablt>hnun?, <ler Gerichtsper.;'lncn, 
Prozeßfä'higkeit. Zustellungen, Laduftgcn. Termine und Fri
sten. Befugnisse des Vorsitzenden und der Beisitier und 
Wiedereinsetz..ung in den vorigen Stand cntspr~1cnd, soweit 
sich aus den f:i§ 86 bis 89 nichts 'anderf's ergibt. Zustellungen 
und Ladunicen erfolgen Im Rechti;beschwerdcvert'ahren von 
A:mts w~en. 

(3) Die !<~inlegun!( der Recht ~beS<:hwcrde ha1 irnfschiehcndc 
Wirkung. 

Landtag Rheinland-Pfalz 
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• 86 
Rechtsbeschwerd~grü nde 

Die ·Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, 
daß der Beschluß des Arbeitsgerichts aul der Nichtanwen
duna odet der unrichtigen Anwendung elner gesetzlichen 
Bestimmung beruhe. Auf die unrlchtlee Annahme der crtU
chen ZusUi.nd!.gke!t, auf Mängel des Verfahrens bei der Be
rufung der Beisitzer oder auf Umstände, die dle Berufung 
elnes Be!slt.zer.11 zu seinem Amte -ausschließen, kann die 
Rechtsbeschwerde nicht ,gestützt werden. 

s 87 
Elnlee·un.e 

(1) Die Reclltsbes.chwerde wird durch Elnrelchuna ein~r 
Beschwerdeschrift beim Beschwerdegerlcht oder durch Erklä
rung zur Niederschrift der Geschäftsstelle '1.es Arl>eitsgedchts, 
das den aneefochtenen Beschluß erlassen hat, eiogelegt. Si.e 
ist binnen einer Notfrist von :i:wei W~n nach der Zustel
lung des angefochtenen Beschlusses eillz;ulegen. 

(2) D!e dle Rechtsbeschwerde enthaltende Schrift muß an
&eben, inwieweit die Abändei::uni des an.gefochtenen Be
schluases beantra&t· wird, welche B~tlmmungen verletzt sein 
sollen und worin <He Verlet.2:1.lni bestehen soll. 

(S) Ist die Reclltsbeschwerde nlcht ·in der gesebillchen F.irm 
oder Frist eingele&t, so verwirft sie der Vorsitzende des Be-
11chwerdejerichi6 als. unzulässig. Der Beschluß ist endgültig. 
Er ist dem Beschwerde!ührer zuzustellen. 

„ _ (4) Die Rechtsbeschwerde kann jederz:elt in der für lhre 
Einlegung VOl'jeschriebenen Form zuru~enommen werden. 
Im Falle der Zurücknahme stellt der Vorsitzende daa Ver
fahren ein. Er &ibt h.J.ervon den Beteilliiten Kenntnis, ~oweit 
filmen die Rechtsbeschwerde Z\.l.iestellt worden .l:st. 

• 8 88 
V:erfahren 

(1) Die die Rechtsbeschwerde enthaltende Schrift wird den 
BetelUiten zur Außerting :z.uaestellt. Die .Äußerung erfolgt 
durch Eiinre1chung eines SchrUtsat.U!s beim :Seach"'f,erdege
rlcht oder durch Erklärl.Uli zur Niederschrift der Geschäft~
stelle des Arbelt.sgerkhts, das den range!ocb.tenen Beschluß 
erlassen hat. Geht von einem Betellli;ten c;He Außerun1 nicbt 
rechtzeitig ein, so steht dies dem Fo~tia114t des Verfahrens 
nicht ent,ge1en. . . 

(21 Gegen Beschlüsse. ·und Ver!ügun&eo <\~ La~e.;arbeits~ 
1erlchts oder seiner Vorsitzenden fibdet kein Rechtsmittel 
statt. · 

! 89 
En ts eh eld ,ung 

(1) Über die Rechtsbeschwerde entscheidet <Lie Kammer des 
Beschwerd~erichts durch Besch1uß. Eine 2'Jurückverwelsl.Uli 
an das Arbeitsgericht ist nkbi zulli8sl.g. Der Beschluß ist 
endgültig. , 

(2) Der Beschluß n~bst Gründen ist vom Vo~tzenden zu 
unterschreiben und den Beteiligten zuzustellen. Er .IDtl der 
Geschäftsstelle binnen 3 Thien nach der Beschlußfassung 
In vollständiger Abfassung übergeben werden. 

-~ ' „. 

„. Dritter Unterabschnitt: Beachwerdeverfahren 

5 ilO 
Dle Vorschriften de11 § 78 finden Anwend.ung. 

' ' ' 1 ' 
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Vierter Teil 

Vereinbarter Aussdlluß der Arbeitsgerimtsbarkelt 
Vereinbarte Vorverfahren 

Erster Abschnitt: 
.Schledsvertrag lo Arbf!'itsstreitlakel&en 

§ 91 
Grundsat7, 

(1) Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten aus einem Arbcits
oder Lohnverhältnis. das sich nach einem Tarifvertrag be
stimmt. künnen die Parteien des Tarifvertrags die Arbeits
gerichtsbarkeit im Tarifvertrage durch die ausdrückliche Ver
einbarung 3USsch!i-eßcn, daß die Ezntsch.eid1u!l.g durch ein 
Schiedsgericht erfolgen soll. Die Wirkung dieser Vereinba
rung erstreckt sich nicht auf solche Parteien eines Arbeits
oder Lehrverhältnisses, die dem Tarifvertrage nur durcn die 
Erklärung seiner allgemeinen Verbindlichkeit unterworfen 
sind. ' 

(2) Die Parteien des streitigen Rechtsverhältnisses können, 
allgemein oder für den Einzelfall, auch im vora.u.1 eine cier
artige Vereinbarung treffen: 

l. für bürgerliche RechtSt!treitigikeiten nach § 2, Nr. 1, 
2. für bürgerliche .fu!cll.tsstreitigkeiten nach {I 2, Nr. 2, 

wenn d er beteilig~ Arbeitnehme-r ein .Angestellter ist. und 
sein Jahresarbeitseinkommen die im .Angestelltenversiche-
1·ungsgesetz vorgesehene Grenze für die Versicherungspflicht 
überschreitet. 

§ 92 
Prozeßhindernde ·Einrede 

(1) Der Schiedsvertrag in Ar.beitsstreibigkciten begi:ündet 
in a11beitsgcrichtlkhen Verfahren eine prozeßhindemde Etr.
rede. 

(2) Die Ein1·ede ent.fällt: 
1. wenn in einem Falle, in dem die Streitparteien selbßt 

die Mitglieder des Schiedsgerichts zu ernennen haben, 
der Kläg€'r dieser Pflicht nachgekommen ist, der Be
klagte aber die Ernennu~ nicht birmen einer Woche 
nach der Aufforderung des Klägern vO«"genommen hat; 

2. wenn in einem Falle, ln dem nicht die Streitpax'teien, 
~ondern die Parteien des Schiedsvertt1ages die Mitglie
der des Schiedsgerichts zu ernennen habC'Il, das Schie<i'>
gericht nicht gt.-bildet ist und die den Parteien des 
Schiedsvertrages von dem Vorsitzenden des Arbeit.-ige
richts geset-7.te Frist zur Bildung des Schiedsgerichts 
fruchtlos verstrichen ist; 

3. WPnn <la~ na<'h dem Sc:hioosverlrag gebildete Schieds
gericht die DuTchfühmmg des Vc.rfahrens verzögert un<l 
die ihm von dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts ge
setzte Frist zur Durchführung dei: Ver,fahrens fruchtlos 
verstrichen ist; 

4. wenn <las Schiedsgerichl den Parteien des streit~nden 
Rechtsv~!1hiiltniss~s a nzeigt, daß die Abgabe eines 
Schiedsspruches wegen Stimmengleichheit unmöglich ist. 

(3) In den Fällen des Abs. 2, Nr. 2 und 3 erfolgt '.'iie Be
stimmung der Frist auf Antrag des Klägers durdl den Vor
sitzenden des Arb<.>itsgerichts, das für die G;eltendmachung 
dt>s Anspruchs zuständig wäre. 

(4) Liegt eine der Voraussetzungen des zweiten Absat.zcs 
für den Fortfall der Einrede vor, so ist e ine schied.c;gericht
Liche Entschddung des Rechtsstreites auf Grund des Sdtit:.Js
vertrng"i: in Arbeitsst rcitigkeiten ausgMchlos~n. 

~ 93 
· zugammen:;etzung d es S c hiedsgericht:s 
(1) Das Schiedsgericht muß, sofern es. nicht für einen be

stimmten Einzelfall vereinbart ist, aus einer gleichen Zahl 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bcst~hen, acLlßerdem 
können ihm Unparteiische ange1hören. Personen, dent'n die 
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. bürgerlichen Ehrenred,.te oder die· Fälhigkeit zur Bekleidung 
M'.entllcher Ämter aberkannt sind, dUrfen fhm nicht ange
hören. 

(2) Als Schiedsgericht kann auch eine de11 Vorschriften des 
Abs. 1 in ihre~ Zusammensetzung entsprechende Behörde 
oder Einrichtung vereinbari werden. In diesem Falle tritt 
beim Fortfall eines .MJtglfeds dessen besUmmungsmäß!ger 
Vertreter an seine Stelle. 

{3) Mlnderjähriie, Taube und Stumme können als Mitglie
der des Schiedsgerichts abgelehnt werden. Außerdem können 
Mitglieder des Schiedsgerichts unter dense~ben VO"rausset.: 
zungen abgelehnt werden, die zur Ablehnung eines Richters 
berechti&en. 

(4) Über die Ablehnung beschließt die Kammer des Ar
beitsgerichts, das filr die Geltendmachwig d'es Anspruchs zu
ständig wäre. Vor dem Beschlusse sind dte Streltparte!en und 
das abgelehnte Mit&lied des Schiedsgerichts :nu hören. Der ' 
Vorsitzende des Arbeitsgerichts entscheidet, ob sie mlindlich 
oder schri!tlich zu hören sind. Die mündliche Anhörung er
!ol.gt vor der Kammer. Gegen den iBesChluß findet kein · 
Rechtsmittel statt. 

5 94 . 
Ve r fahren vor dem Schiedsgeric~t 

Das Verfahren vor dem Schiedsgericht regelt sich nach 
dessen freiem Ermessen, soweit der Schiedsvertrag oder die 
§§ 95 - 100 nlchts anderes bestimmen. 

5 95 
Anhörung der Parteien 

(1) Vor der Fällung des Sfuiedsspruchs sind die Streitpar
ielen zu hören. 

(2l Bre Anhörung erfolgt, soweit der Schiedsvertrag nichts 
anderes bestimmt, 'mUndlfch. Die Parteien haben persönlich 
zu erscheinen oder sich durdl einen mit schriftlicher Voll
macht ver.sehencm Bevollmächtigten ·vertreten zu lassen. Die 
Vollmachiaurkunde ist stempel!rei. Ihre Begla.ubigung 'kann 
nicht verlangt werden. Die Vorscbrl!t des § 11, A'bs. 1 gilt 
entsprechend, soweit der Schiedsvertrag nichts anderes · be
stimmt. 

(3) Bleibt elne ·Partei in der Ver'!randlung unentschuldigt 
aus oder äußert sie slch trotz Aufforderung nicht, so ist der 
Pflicht zur Anhörung genügt. 

A 96 
Bewelseufnahme 

(1) Das Schledsgerlcht kann Bew-eise erheben, soweit die 
Beweismittel ihm zur Verfüaung gestellt werden. Zeu'gen und 
Sachverständige kann das Schiedsgericht nicht beeidigen, 
eidesstattliche Versicherungen nicht verlangen oder tntge
gennehmen. 

(2) Hält das Schiedsgericht eine Beweiserihebung fi\r ~rfor
derllch, die es nicht vornehmen kenn, so ersucht es um die 
Vornahme den Vor.sitzenden desjenigen Axibeitsgerichts oder, 
talls dies aus Gründen der öl'ttlchen Lage zweckmäßiger ist, 
dasjen~e Amtsgericht, In dessen B.l?zirlc die Beweisaufnahme • 
erfolgen solL Entsprechend ist xu verfahren, wenn das 
Schledqericht die Beeldfgung eines Zeugen oder Sachver
ständigen zur HerbeitQ.hrWJ.i einer wallrhelt&aemlßen _lh1ße
rung für notwen<i.i_i erachtet. Die durdl die RechtSh.tlfe ent
stehenden baren Auslagen sind dem Gerichte w ersetzen: 
§§ 77, und 79 des Gerichtskostengesetzes finden entsprechende 
Anwendung. 

(3) Die eidllche Parteivernehmung ist im schiedsgericht
lichen Verfahren aUS1eschiossen. 

1 97 
Vergleich 

Ein vor dem Schledsgerid).t geschlossener Vergleich ist 
unter Aniabe 'des Tages seines Zustandekommens von den 
Streitparteien und den Mitil!edern des Sdl.iec:lqerfchts zu 
unterschrefüen. Er lst stempel!ret. 

95 
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96 

§ 98 
Schiedsspruch 

(l) Der Schiedsspruch er>geht mit einfacher Mehrheit dt>r 
Stimmen der Mitgll-eder des Schioosgeridtts. falls de-r Schieds
vertrag nichts anderes bestimmt. 

(2) Der Sdtiedsspruch ist unter Angabe des Tages seiner 
Fällung von den Mitgliedern cdes Schiedsgeridlts zu unter
schreiben und mul~ schriftlich begründet werden, ~o weit 
die Parteien nicht auf schriftliche Begründung ausdrucktich 
verzichten. Eine vom Verhandlungsleiter unterschriebene 
Ausfertigung des Schiedsspruchs ist jeder Streitpartei z:uzu
~tellen. Die Zustellung kann durch eingeschriebenen Brie! 
erfolgen. 

(3) Eine vom Vei:-handlungsleiter unterschriebene Aus
fertigung des Schiedsspmchs soll bei dem AI'beitsgericht, das 
für die Gelte-ndmachung des Ansp:mchs .zuständi-g wäre, nie
dergelegt we!'den. Die Akten des Schiedsgericht!; oder Teile 
der Akten können -ebenfalls dort nieder>ge!egt werden. 

(4) Der Schiedsspruch hat unter den Parteien dieselben 
Wirkungen wie ein rechtskräftiges Urteil des Arbeitsge
richts. Er ist stempelfrei. 

§ 99 
Zwang sv oll streck u n g 

(1) Die 2wangsvol!streckung findet aus dem Schied.;;sp1uch 
oder aus einem vor dem Schiedsgericht geschlossenen V<:r
gleiche nur statt.' wenn der Schiedsspruch oder der VeN!:leich 
von dem Vor.sitzenden des .Arbeitsgerichts, da:S für die Gt•l
tendmachung des Anspruchs zuständLg wäre. für voll!::treck
bar erklärt worden ist. Der Vorsitzen<tle hat vor der Erklä
rung den Gell)ner zu hören. Wird nachgewiesen, daß auf 
Aufhebung des Schiedsspruchs geklagt ist, so ist die Ent
ficheidung bis zur Erledigung <lieses Rechtsstreits a!U.Szusetzen. 

(2) Die Entscheidung des Vorsitzenden ist endgültig. Sie 
ist den Parteien zuzustellen. 

~ 100 
Aufhebungsklage 

(1) Auf Aufhebung des Schiedsspruchs kann geklagt werden: 
1. wenn das schiedsgerichllidte Verfahren unmll.ässlg war; 
2. ""enn der Schiedsspruch gegen zv.'ingende gesetzliehe 

Vorschriften verstößt; 
3, wenn ·die Voraussetzungen vorliegen, unter denen ~f'g'!n 

ein geridltliches Urteil nach § 580. Nr. 2 bis 5 der Zivil
prozcßordnung die Restitutionsklage zulässig wäre. 

(2) Für die Klage ist das Arbeitsgericht zuständig. das .für 
die Geltendmach1.mg des Anspruchs 2lUStändig wäre. 

(3) Die Klage ist binnen einer Notfrist von zwei Wochen 
zu erheben. Die Frisl beginnt in den Fällen des Abs. 1, Nr. 
1 und 2 mit der Zustellung <ies Schiedssprudls. In dem Falle 
des Abs. l, Nr. 3 beginnt sie mit der Rech.tskra!t des Urteils, 
das die Verurteilung wegen der strafbaren Handlung aus
.'>pricht oder mit dem Tage. an dem tler Parte! bekannt. ~e~ 
wor<lcn ist, daß die Einleitung oder rlie Durchführung des 
Verfahrens nicht erfolgen kann; naC'h Ablauf von zehn Jahren 
von der Zustellung des Schiedssprum~ an gerechnet , ist die 
Klage unstatthaft. 

(4) Ist der Schiedsspruch für vollstreckbar erklärt, .~o lSt 

in id€n1 -der Klage stattgerbenden ürteU auch die Aufheb1ing 
der Voll10treckbal'keitserklärung auszusprechen. 

(5) Gegen das Urteil des Arbeitsgerichts findet kein Rechts
mittel statt. 

ZweJter Abschnitt: 
Gütevertrag 

§ 101 
Grundsatz 

(ll Soweit die Vertragsparteien nach * 78 einen Schieds
vertrag in Arbeitsstreitigkeiten schließen können, können sie 
nuch ohne Ausschluß .der Al"beitsgerichtsooi:-keit vereinbaren, 
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daß dem .arbeit.sgerlchtllchen Verf.ahren ein Elnlgung<;verfah
ren vor einer vereinbarten Giltestelle vorausgehen solle 
(GUtevertrag). 

(2) Der Gütevertrag begründet im arbe!tsgerichtlichen Ver
!ahren eine prozeßhlndernde E!nrede. Die Einrede entfällt, 
wenn der Kläger dem Arbeltsierl<;ht eine von dem Verhand
lungsleiter der Gütestelle unterschriebene Bescheinigung vor
le~t. daß elne Einl,guna der Streitparteien trotz. Erscheinen 
des Klägers nicht erfolgt ist oder wenn die Voraussetzungen 
vorliegen, .unter denen n1aCh § 79, Abs. 2, Nr. 1 ·bis 3 die pro
ze.ßhtndemde Einrede des SchJedsvertrags in Arbeits!!tre!Ug
kelten enttlele. 

5 102 . 
Zusammensetzung der, GUtestelle 

Die Zusammenset:rung der Gütestelle ist im Gütevertrag zu 
vereinbaren. 

Die Vorschriften des § 93 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3 und 4 
Jelten entsprechend. 

i 103 
Verfahren vor der Gütestelle 

Das Ver.fahren vor der Gütestelle findet nur statt, wenn die 
Streitparteien vor ihr persönlich erschein~n. Es wird nach 
dem frei~n Ermessen der Gütestelle geregelt, soweit der 
GUtevertrag nichts anderes bestimmt.· 

8 104 
Vercle ich 

Für einen vor der Gütestelle geschlossenen Vergleich gel
ten die Vorschriften der §§ 97 und 99 entsprechend. 

i 105 
Ausschluß des arbeitsgerichtlichen 

Güteverfa··hrens 
Soweit cln GUtevertahren geschlossen ist, findet eln Güte

verfahren vor dem entscheidenden Arbeitsgericht nach § 54 
nicht statt. 

Drftter Absdmltt : 
Sdil.edscutadltenvertrq 

8 106 
Grundsa,tz 

(l) Soweit die Vertragsparteieri nach § 91 einen Schieds
vertl"8g ·in Arbeitsstire:!tigkeiten schließen können, können s)e 
auch ohne Ausschluß der Al'beitsgericht.sbarkelt vereinbaren, · 
daß Tatfragen, die fUr die Entscheidung des Rechtsstreites 
erhebliCh sind, durch ein S~iedsgutachten entschieden wer
den sollen (Schiedsgutachtenvertrag). 

{2) Die Vereinbarung hat die Wirkung, daß die durch 
SduedsgutlB.chten zu entscheidenden Tatfragen der SacliprU
.fung und Bewe!semebung Im ar:beitsgerl-chtlichen Verfahren 
entzogen sind und daß die AI'beitsger!cht.sbeh'öroe an das 
Schiedsgutachten gebunden ist. Die Wlri<ung tritt nicht ein, 
wenn eine der Voraunetzungen vorllt~gt, unter denen nach 
§ 92, Abs. 2 die prozeßhindernde Einrede des Schieds
vertrages in Ar.beitsstreitigkeiten entfiele. 

8 107 
Z u s a m m e n s e t z. u n g d e r S c h l e di s g u t a c h t e r-

1 t e ll e - Verfahren 
Die Zusammensetzung der SChledsgutachterstelle ist im 

Schledsgutachtervertrage zu vereinbaren. Die Vorschriften 
des § 93 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3 uod 4, der ff 94 bis 96 und 
des § 98 Abs. 1 und 2 &elten entsprechend. 

' 
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Fünfter Teil 

Ausführungs- und Ubergangsvorsdlrlften 

§ 108 
Ausführung des Gesetzes 

Die zur Ausführung dieses Gesetus erforderlichen Bestim
mungen erläßt der Arbeitsminister, soweit MitgUeder oder 
Einrichtungen der ord<entlichen Gerichtsbarkeit berührt wer
den. Im Einvernehmen mit dem Minister der Justiz. 

s 109 
Erste Berufung der Beisitzer 

Bei der ersten Beru!ung der Beisitzer der Landesarbeits
gcrich te und des Senats für Arbeitssachen nach. dem Inkraft
treten dieses Gesetzes entfällt das Erfordernis einer dreijäh
rigen T~tigkelt als Beisitzer einer Arbeitsgerichtsbehörde. 

§ 110 
Gewerkscihaften und wirtschaftliche 

Vereinigungen von Ar!beitgebern 
(1) Als Gewerkschaften Jm Sinne dieses Gesetzes gelten 

auch Zusammenschlüsse von Gewerksch.a:ften. 
(2) Wirtschaftliche Vereinigungen der Arbeitgeber im Sinne 

dieses Gesetzes sind solch.e Vereinigungen, die zum Abschluß 
\"On Tarifverträgen berechtigt sind, und deren Verbände. So
weit solche Vereini~ nicht bestehen, treten an ihre 
Stelle in den Fällen der M 14, 15, 17, 18, 20, 25 und 33 dle 
A!'beit.gebcr. 

§ 111 
Inkrafttreten 

(ll Dieses Gesetz tritt am In Kratt. 
(2) Von seinem Inkrafttreten an ist das Arbeitsgerichts

gerid1tsgesetz vom 23. Dezember 1926 (RGBl. I S. 507) nicht 
m~ltr anzuwcnd~n. 

Die Landesregierung Rhelnland-P!al1: 

Der Ministerpräsident 

···- -···-·-- --- -----
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